
 

 

 
Satzung des 

 Gießener Schwimmverein 1923 e. V. 
Aus 2012 

Zur Überarbeitung und Ergänzt 2018 

 

PRÄAMBEL: 

Der Gießener Schwimmverein 1923 e. V. ist einer der Traditionsvereine in Gießen. Er ist ein 

Verein mit einer langen Historie und einer bewegten Geschichte. Die daraus resultierende 

Verantwortung für den Sport und die Vereinsmitglieder ist Grundlage der Vereinsentscheidungen. Im 

Mittelpunkt des Vereinslebens stehen deshalb heute die gesellschaftliche Werte, die sich mit den 

Begriffen „Leistung“ und „Leistungsbereitschaft“, „Toleranz“ und „FairPlay“ beschreiben lassen und 

aktiv im Vereins vermittelt werden. 

 

Angehängte, zusätzliche Satzungsunabhängige Vereinsregularien: 

- BEITRAGSORDNUNG  

- JUGENDVEREINBARUNG 

- SCHUTZKONZEPT KINDESWOHL 

- CORPORATE DESIGN 

 

SATZUNGSTEXT: 

§ 1 Name und Sitz 

(1) Der Verein führt den Namen: Gießener  Schwimmverein 1923 e.V. 

(2) Der Verein hat seine Farben im Corporate Design festgelegt. 

(3) Der Verein hat seinen Sitz in Gießen und ist im Vereinsregister eingetragen. 

(4) Der Verein ist Mitglied im Landessportbund Hessen e. V. und bei den für ihn zuständigen 

Verbänden. 

(5) Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr. 

§ 2 Zweck, Aufgaben und Grundsätze 

(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des 

Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung.  

(2) Zentrale Aufgabe des Vereins ist die Pflege und Förderung des Sports unter besonderer 

Berücksichtigung der Nachwuchsförderung seiner Sportarten. Die Vereinsangebote werden von 

qualifizierten Trainer/innen und Übungsleiter/innen geleitet. 

(3) Der Verein ist selbstlos tätig. Er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Mittel 

des Vereins dürfen nur für satzungsmäßige Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten, 
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mit Ausnahme des Auslagenersatzes oder der Aufwandsentschädigung (Ehrenamtspauschale), 

keine Zuwendungen aus den Mitteln des Vereins. 

(4) Der Verein darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck fremd sind oder durch 

unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigen. 

(5) Der Verein ist offen für alle Bürgerinnen und Bürger, gibt ihnen die gleichen Rechte und wendet 

sich damit gegen antidemokratische, nationalistische und antisemitische Tendenzen. Er wirkt 

allen auftretenden Diskriminierungen und Benachteiligungen von Menschen, insbesondere 

wegen ihrer Nationalität, ethnischen Zugehörigkeit, Religion, Geschlecht, sexueller Orientierung, 

Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder Behinderung entgegen. 

(6) In die Organe des Vereins (siehe § 5) sind nur Personen wählbar, die sich zu den unter § 2.5 

formulierten Grundsätzen bekennen und für diese innerhalb und außerhalb ihres Vereins 

eintreten. 

§ 3 Erwerb und Verlust der Mitgliedschaft 

(1) Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person werden. Die Mitgliedschaft ist schriftlich, unter 

Anerkennung der Vereinssatzung und der Beschlüsse der Mitgliederversammlung zu 

beantragen. Über die Aufnahme entscheidet der Vorstand. Eine Ablehnung braucht nicht 

begründet zu werden. Bei Aufnahmeanträgen Minderjähriger ist die schriftliche Zustimmung 

der gesetzlichen Vertreter erforderlich. 

(2) Mitglieder des Vereins sind: 

- Erwachsene, 

- Jugendliche (von 14 bis 21 Jahre), 

- Kinder (unter 14 Jahre), 

- Ehrenmitglieder (keine Altersbegrenzung) 

- Passive Mitglieder 

(3) Zu Ehrenmitgliedern mit allen Rechten aber ohne Pflichten können Mitglieder aufgrund 

langjähriger Verdienste oder außergewöhnlicher Leistungen auf Vorschlag des Gesamtvorstands 

durch die Mitgliederversammlung ernannt werden. 

(4) Auf Beschluss des Vorstandes können Vereinsmitglieder aufgrund ihrer Mitgliedschaft oder 

besonderer Verdienste geehrt werden. 

(5) Jedes Mitglied kann nach einem Jahr der Mitgliedschaft einen formlosen Antrag auf passive 

Mitgliedschaft stellen. Der Mitgliedsbeitrag reduziert sich dann auf 50% des regulären Beitrags. 

Findet eine regelmäßige Teilnahme am Trainingsbetrieb oder eine Teilnahme am 

Wettkampfbetrieb statt, gilt die Mitgliedschaft als aktiv und kann entsprechend geändert 

werden. Dies bedarf keiner gesonderten Nachricht. Passive Mitglieder haben weiterhin volles 

Stimmrecht im Rahmen von Vereinsversammlungen. 

(6) Die Mitgliedschaft endet mit dem Austritt, Ausschluss oder Tod des Mitglieds aus dem Verein. 

(7) Der Austritt muss dem Vorstand gegenüber schriftlich erklärt werden. Die Kündigungsfrist 

beträgt einen Monat zum Ende eines Kalendermonats. Die Mitgliedschaft ist nicht übertragbar. 

(8) Der Ausschluss aus dem Verein kann erfolgen, wenn ein Mitglied gegen die Interessen des 

Vereins verstoßen hat. Dazu gehören die Missachtung von Grundsätzen des Kinder- und 

Jugendschutzes, wie dies im Verhaltenskodex im Anhang niedergelegt ist. Dazu gehört auch die 

Kundgabe rechtsextremistischer, rassistischer oder fremdenfeindlicher Gesinnung, 

einschließlich des Tragens beziehungsweise Zeigens rechtsextremer Kennzeichen und Symbole.  
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Weiterhin ist der Ausschluss möglich, wenn das Mitglied trotz zweimaliger Mahnung seinen 

Zahlungsverpflichtungen nicht nachgekommen ist. 

(9) Alle Übungsleiter und Übungsleiterinnen, sowie Betreuer die Kinder und Jugendliche dauerhaft 

und intensiv betreuen verpflichten sich, dass vereinsinterne Schutzkonzept zum Kindeswohl zu 

kennen und die darin benannten Maßnahmen umzusetzen. 

(10) Ein Ausschließungsantrag kann von jedem Mitglied gestellt werden. Über den Ausschluss 

entscheidet der Vorstand, nachdem dem betroffenen Mitglied rechtliches Gehör gewährt worden 

ist. Der Ausschluss ist schriftlich mitzuteilen. Bei Widerspruch des auszuschließenden Mitglieds 

innerhalb einer Frist von einem Monat entscheidet die Mitgliederversammlung endgültig über 

den Ausschluss. 

§ 4 Rechte und Pflichten der Mitglieder 

(1) Alle Mitglieder sind berechtigt, an den Angeboten des Vereins teilzunehmen und seine 

Einrichtungen zu nutzen. 

(2) Die Mitglieder zahlen Mitgliedsbeiträge, die in der Beitragsordnung festgehalten und von der 

Mitgliederversammlung für das kommende Geschäftsjahr bestimmt werden. Entsprechend der 

Beitragsordnung, werden die Beiträge halbjährlich oder jährlich eingezogen oder sind vom 

Mitglied unaufgefordert zu begleichen. Beiträge für minderjährige Mitglieder sind von den 

gesetzlichen Vertretern zu bezahlen. 

(3) Gebühren können erhoben werden bei Inanspruchnahme besonderer Angebote des Vereins, die 

über die allgemeinen Leistungen der Angebote (des Vereins) hinausgehen oder durch regelhafte 

Kosten bei Dritten entstehen (z.B. Eintrittsgelder Dritter), die nicht durch den Mitgliedsbeitrag 

gedeckt sind. Das Maximum dieser zusätzlichen Beiträge beträgt 500€ pro Geschäftsjahr. 

Mitglieder werden schriftlich, „Nicht- Mitglieder“ vor Eintritt in den Verein über diese 

Zusatzbeiträge informiert. Außerdem werden diese bei den Abteilungsversammlungen und auf 

den Webseiten veröffentlicht. Die tatsachliche Höhe der Beiträge stellt die Abteilungsleitung auf 

der Abteilungsversammlung zur Abstimmung und stimmt sich vorher mit dem Vorstand ab. Die 

zusätzlichen Beiträge dienen ausschließlich zur Deckung der tatsächlichen Kosten der Angebote. 

(4) Umlagen können erhoben werden bei einem besonderen Finanzbedarf des Vereins, der nicht mit 

den allgemeinen Etatmitteln des Vereins gedeckt werden kann, insbesondere für die 

Finanzierung von Baumaßnahmen und Projekten. 

(5) Mitgliedsbeiträge, werden vorzugsweise im Bankeinzugsverfahren mittels Lastschrift 

eingezogen genauere Modalitäten sind der Beitragsordnung zu entnehmen. Das Mitglied hat sich 

beim Eintritt in den Verein zu verpflichten, die Kosten die aus seiner Mitgliedschaft entstehen, zu 

tragen. Sollte ein Mitglied dieser Verpflichtung nachweislich nicht nachkommen können, kann 

der Vorstand im  Einzelfall auf Antrag des Mitglieds über Ausnahmeregelung entscheiden! 

(6) Mitgliedsbeiträge und zusätzliche Erhebungen müssen im Aufnahmeantrag ersichtlich sein. 

(7) Veränderungen der Mitgliedsbeiträge müssen von der Mitgliederversammlung (MV) bzw. der 

Abteilungsversammlung (AV) beschlossen werden; sie sind im Aufnahmeantrag vermerkt; 

Gebühren sind an konkrete Angebote gebunden und werden vom entsprechenden 

Personenkreis getragen; Umlagen für alle Vereinsmitglieder müssen in einer MV mit 

Zweidrittelmehrheit beschlossen werden. 

§ 5 Organe des Vereins 

(1) Organe des Vereins sind: 

- die Mitgliederversammlung (MV) 
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- der Vorstand (VS) 

- die Abteilungsversammlung (AV) 

- die  Abteilungsleitung 

- die Kinder-& Jugendvollversammlung (KJV) 

- Ausschüsse mit besonderen Aufgaben (AbA) 

 

§ 6 Vorstand 

(1) Der Vorstand besteht aus folgenden Personen, 

- dem/der Vorsitzenden 

- dem/der stellvertretenden Vorsitzenden 

- der/dem Schriftführer*in 

- den Abteilungsleiter*innen ggf. vertreten durch den/die stellv. Abteilungsleiter*innen  

- den Kassenwart*innen der Abteilungen 

- dem/der Jugendwarte*in 

(2) Der Vorstand führt die Geschäfte des Vereins im Sinne der Satzung und der Beschlüsse der 

Mitgliederversammlung. 

(3) Jedes Vorstandsmitglied hat bei Abstimmungen eine Stimme. 

(4) Der Vorstand klärt die Aufgabenverteilung; er kann sich eine Geschäftsordnung geben. 

(5) Vorstand im Sinne des § 26 BGB sind der/die Vorsitzende und dessen Stellvertreter gemeinsam. 

Zur Vertretung kann einer der beiden durch einen Abteilungsleiter vertreten werden. In im 

Vorfeld abgesprochenen Ausnahmefällen können zwei Abteilungsleiter gemeinsam die 

Vertretung des Vereins übernehmen. 

(6) Die Mitglieder des Vorstands werden für 2 Jahre gewählt und bleiben so lange im Amt, bis ein 

neuer Vorstand von der MV gewählt ist.  

(7) Scheidet ein Mitglied des Vorstands in der laufenden Wahlperiode aus, so kann der Vorstand 

eine Mitgliederversammlung zur Neuwahl einberufen oder einer der verbleibenden 

Vorstandsmitglieder übernimmt die Aufgaben des scheidenden Vorstandmitgliedes. Eine Person 

kann auch in diesem Falle maximal zwei Vorstandspositionen auf sich vereinen. 

(8) Die Beschlussfassungen des Vorstands erfolgen in der Regel in Vorstandssitzungen, die zu 

protokollieren sind. Im Einzelfall können Entscheidungen per Email oder fernmeldetechnisch 

getroffen werden. Über die Möglichkeit eines solchen Verfahrens und die Form der Umsetzung 

hat der Vorstand einstimmig zu entscheiden. 

§ 7 Die Mitgliederversammlung (MV) 

(1) Die MV trifft alle grundsätzlichen Entscheidungen des Vereins.  

(2) Die MV findet in den ersten sechs Monaten des Jahres statt. 

(3) Die Einladung zu einer MV erfolgt spätestens vier Wochen vorher durch ein Anschreiben (vom 

Schriftführer) an alle stimmberechtigten Mitglieder. Mitglieder, die eine Email-Adresse beim 

Vorstand hinterlegt haben, bekommen die Einladung mittels elektronischer Post. Zusätzlich wird 

die Einladung auf der Vereinswebseite und den Abteilungswebseiten veröffentlicht. Eine 

postalische Einladung erfolgt nur auf schriftlichen Antrag. 
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(4) Die Einladung informiert über den Termin, den Ort, die Tagesordnung, über vorliegende Anträge 

und ggf. Satzungsänderungsanträgen im vollen Wortlaut. 

(5) Die Tagesordnung soll und kann enthalten: 

- Bericht des Vorstands 

- Beratung und Beschlussfassung über wichtige Veränderungen oder Neuausrichtungen im 

Verein 

- Entlastung des Vorstands 

- Neuwahl des Vorstands 

- Bekanntgabe der Jugendwarts/der Jugendwartin und der Jugendvertretung 

- Bekanntgabe der weiterer Ämter und Ausschüsse 

- Wahl der Kassenprüfer 

- Ernennung/Abberufung von Ehrenmitgliedern; 

- Festsetzung von Beiträgen und Umlagen sowie deren Fälligkeiten 

- Genehmigung eines Haushaltsplans 

- Beschlussfassung über Anträge 

- Änderung der Satzung (sofern Änderungen Vorstandswahlen betreffen, werden sie vor den 

Wahlen durchgeführt) 

- Auflösung des Vereins 

(6) Die MV wird vom Vorsitzenden/der Vorsitzenden oder von einem/einer vom Vorstand 

bestimmten Vertreter/in geleitet. 

(7) Die Versammlung ist durch den Schriftführer zu protokollieren. 

(8) Eine ordnungsgemäß einberufene MV ist stets beschlussfähig. 

(9) Stimmberechtigt sind: 

Alle Vereinsmitglieder ab dem vollendeten 15. Lebensjahr (16. Geburtstag)  

Alle anderen können durch ihre gesetzlichen Vertreter in ihren Interessen vertreten werden. Die 

Übertragung des Stimmrechts ist nur in diesem Fall auf den gesetzlichen Vertreter möglich! 

(10) Für die Dauer der Durchführung von Vorstandswahlen wählt die MV aus ihrer Mitte eine 

Wahlleitung, bestehend aus mindestens einer Person. Die Personen der Wahlleitung können 

nicht in den Vorstand gewählt werden. 

(11) Jedes stimmberechtigte Mitglied hat eine Stimme. Stimmrechtsübertragungen sind nicht 

möglich (außer §7.9). Bei Beschlüssen und Wahlen entscheidet die einfache Mehrheit der 

abgegebenen gültigen Stimmen. Stimmenthaltungen gelten nicht als abgegebene Stimmen; 

Stimmengleichheit bedeutet Ablehnung. Für Satzungsänderungen ist eine Zweidrittelmehrheit 

der abgegebenen gültigen Stimmen, für die Änderung des Vereinszwecks und die Auflösung des 

Vereins eine Einstimmigkeit erforderlich. Nicht fristgerecht gestellte Anträge können als 

Dringlichkeitsanträge durch die Entscheidung der Mitgliederversammlung mit einer Mehrheit 

von 2/3 der anwesenden Stimmberechtigten zugelassen werden; ein Antrag zur 

Satzungsänderung darf kein Dringlichkeitsantrag sein. 

(12) Kandidaten für den Vorstand sind Vereinsmitglieder. Vorsitzender und 2. Vorsitzender, 

Kassenwarte, sowie die in den Abteilungsversammlungen gewählten Abteilungsleiter müssen 
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volljährig sein. Stehen bei einer Wahl zwei Kandidaten oder mehr zur Abstimmung, so ist geheim 

mit Stimmzetteln zu wählen. 

(13) Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist einzuberufen, wenn der Vorstand die 

Einberufung aus wichtigem Grund beschließt oder ein Drittel der Mitglieder schriftlich dies 

unter Angabe der Gründe vom Vorstand verlangt. Alles weitere erfolgt wie bei einer 

ordentlichen MV. 

 

§ 8 Abteilungen des Vereins 

(1) Für jede im Verein betriebene Sportart kann durch den Vorstand im Bedarfsfall eine eigene, in 

der Haushaltsführung selbstständige, Abteilung gegründet werden. Die Abteilungen regeln ihre 

sportlichen und finanziellen Angelegenheiten selbst, soweit diese Satzung nichts anderes 

bestimmt oder das Gesamtinteresse des Vereins nicht betroffen wird. Dem Vorstand muss 

entsprechend der Satzung berichtet werden. Für die Abteilungsversammlungen sowie die 

Zusammensetzung und Wahlen der Abteilungsvorstände gelten die Bestimmungen dieser 

Satzung entsprechend. 

(2) Die Abteilungsversammlung (AV) trifft alle grundsätzlichen Entscheidungen der Abteilung.  

(3) Die Abteilungsleitung besteht aus: 

- der/dem Abteilungsleiter*in 

- der/ dem Kassenwart*in der Abteilung  

- der/dem Stellvertreter*in 

- der/dem Jugendsprecher*in 

(4) Die AV findet in den ersten 5 Monaten des Kalenderjahres statt. 

(5) Die Einladung zu einer AV erfolgt spätestens vier Wochen vorher durch ein Anschreiben an alle 

stimmberechtigten Mitglieder. Mitglieder, die eine Email-Adresse beim Vorstand hinterlegt 

haben, bekommen die Einladung mittels elektronischer Post. Zusätzlich wird die Einladung auf 

der Vereinswebseite der entsprechenden Abteilungsversammlung, veröffentlicht. Eine 

postalische Einladung erfolgt nur auf schriftlichen Antrag. 

(6) Die Einladung informiert über den Termin, den Ort, die Tagesordnung und über vorliegende 

Anträge im vollen Wortlaut. 

(7) Die Tagesordnung soll und kann enthalten: 

- Bericht der Abteilungsleitung 

- Beratung und Beschlussfassung über wichtige Veränderungen oder Neuausrichtungen im 

Verein 

- Entlastung der Abteilungsleitung 

- Neuwahl der Abteilungsleitung 

- Bekanntgabe des Jugendsprechers  

- Wahl des Kassenwarts 

- Festsetzung von Beiträgen und Umlagen sowie deren Fälligkeiten 

- Beschlussfassung über Anträge 

- Auflösung der Abteilung 
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(8) Die AV wird von der Abteilungsleitung oder von einem/einer von der Abteilungsleitung 

bestimmten Vertreter/in geleitet. 

(9) Die Versammlung ist zu protokollieren. Der Protokollant muss vor beginn der Sitzung gewählt 

oder von der Abteilungsleitung bestimmt werden. 

(10) Eine ordnungsgemäß einberufene AV ist stets beschlussfähig. 

(11) Stimmberechtigt sind: 

alle Abteilungsmitglieder ab dem vollendeten 15. Lebensjahr (16. Geburtstag)  

Alle anderen können durch ihre gesetzlichen Vertreter in ihren Interessen vertreten werden. Die 

Übertragung des Stimmrechts ist nur in diesem Fall auf den gesetzlichen Vertreter möglich! 

Alle Vereinsmitglieder die dem aktuellen Vorstand des Vereins angehören 

(12) Für die Dauer der Durchführung von Abteilungswahlen wählt die AV aus ihrer Mitte eine 

Wahlleitung, bestehend aus mindestens einer Person. Die Personen der Wahlleitung können 

nicht in den Vorstand gewählt werden. 

(13) Jedes stimmberechtigte Mitglied hat eine Stimme. Stimmrechtsübertragungen sind nicht 

möglich (außer §8.11). Bei Beschlüssen und Wahlen entscheidet die einfache Mehrheit der 

abgegebenen gültigen Stimmen. Stimmenthaltungen gelten nicht als abgegebene Stimmen; 

Stimmengleichheit bedeutet Ablehnung. 

(14) Kandidaten für die Abteilungsleitung sind Abteilungsmitglieder. Der Abteilungsleiter muss 

zum Zeitpunkt der Wahl Volljährig sein. Für alle anderen Ämter gibt es keine 

Altersbeschränkung. Stehen bei einer Wahl zwei Kandidaten oder mehr zur Abstimmung, so ist 

geheim mit Stimmzetteln zu wählen. 

(15) Eine außerordentliche Abteilungsversammlung ist einzuberufen, wenn der Vorstand die 

Einberufung aus wichtigem Grund beschließt oder ein Drittel der Mitglieder der Abteilung 

schriftlich dies unter Angabe der Gründe vom Vorstand oder der Abteilungsleitung verlangt oder 

die Abteilungsleitung die Einberufung aus wichtigem Grund beschließt. Alles weitere erfolgt wie 

bei einer ordentlichen MV. 

§ 9 Vereinsjugend 

(1) Zur Vereinsjugend gehören alle Kinder und Jugendliche bis zum 21. Geburtstag sowie deren 

Übungsleiter/innen, Trainer/innen und Betreuer/innen. 

(2) Die Vereinsjugend ist zuständig für alle Jugendangelegenheiten des Vereins. Sie führt und 

verwaltet sich selbstständig und entscheidet über die Verwendung der ihr zu fließenden Mittel 

die mit dem Vorstand verhandelt werden. 

(3) In einer Jugendvollversammlung wird die Jugendvertretung gewählt. 

(4) Die Jugend wird durch ihren Vorsitzenden (Jugendwart oder Jugendwartin) im Vorstand 

vertreten; diese/r ist dort vollwertiges Mitglied. 

(5) Alles Weitere regelt die Jugendvereinbarung. 

§ 10 Kassenprüfer 

(1) Die MV wählt für die Dauer von 2 Jahren 2 Kassenprüfer/innen, die nicht dem Vorstand 

angehören. Es wird jährlich ein Kassenprüfer neu gewählt.  
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(2) Die Kassenprüfer/innen haben die Kasse und die Konten des Vereins einschließlich der Bücher 

und Belege mindestens einmal im Geschäftsjahr sachlich und rechnerisch zu prüfen und dem 

Vorstand jeweils schriftlich Bericht zu erstatten. 

(3) Die Kassenprüfer/innen erstatten der MV einen Prüfbericht und beantragen bei 

ordnungsgemäßer Führung der Kassengeschäfte die Entlastung der Kassenwarte und des 

übrigen Vorstandes.  

(4) Sie können frühstens nach 2 Jahren wiedergewählt werden. 

 

§ 11 Persönlichkeitsrechte und Datenschutz 

(1) Der Verein verarbeitet zur Erfüllung der in dieser Satzung definierten Aufgaben und des Zwecks 

des Vereins personenbezogene Daten und Daten über persönliche und sachbezogene 

Verhältnisse seiner Mitglieder, beispielsweise im Rahmen der Mitgliederverwaltung. 

(2) Durch ihre Mitgliedschaft und die damit verbundene Anerkennung dieser Satzung stimmen die 

Mitglieder der Speicherung, Bearbeitung, Verarbeitung und Übermittlung ihrer 

personenbezogenen Daten zu. Eine anderweitige Datenverwendung (beispielsweise 

Datenverkauf) ist nicht statthaft. 

(3) Jedes Mitglied hat das Recht auf 

- Auskunft über seine gespeicherten Daten; 

- Berichtigung seiner gespeicherten Daten im Falle der Unrichtigkeit; 

- Sperrung seiner Daten im Rahmen der Möglichkeiten des Vereins; 

- Löschung seiner Daten nach einer Frist von einem Geschäftsjahr im Rahmen der 

Möglichkeiten des Vereins. 

(4) Mit dem Aufnahmeantrag wird die Verwendung von Medien (Bild, Ton etc.) in Verbindung mit  

dem Namen geregelt. 

 

§ 12 Protokollierung 

(1) Der Verlauf der MV sowie der Sitzungen des Vorstandes sind zu protokollieren. Das Protokoll 

der MV und die Protokolle der Vorstandssitzungen sind vom jeweiligen Versammlungs-

/Sitzungsleiter und dem Schriftführerführer/in zu unterzeichnen. Die Protokolle hat der 1. 

Vorsitzende aufzubewahren. Außerdem müssen sie allen Mitgliedern des VS binnen von 4 

Wochen elektronisch oder postalisch zugesendet werden. 

(2) Ein Protokoll muss enthalten: 

- Ort und Zeit der Versammlung 

- Name des Versammlungsleiters und des Protokollführers 

- Zahl der erschienenen Mitglieder 

- Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung und der Beschlussfähigkeit 

- die Tagesordnung 

- die gestellten Anträge und Beschlüsse (im vollen Wortlaut) 

- die wichtigsten Argumentationsstränge der Diskussion 

- die Abstimmungsergebnisse (Ja- und Nein-Stimmen) 
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- die Art der Abstimmung (offen oder schriftlich). 

(3) Jedes Mitglied kann zu jeder Zeit den Antrag stellen, Einsicht in die Protokolle zu bekommen. 

Der Vorstand hat in diesem Fall 2 Wochen Zeit, die Einsicht zu gewähren. 

 

§ 13 Auflösungsbestimmung 

Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall des bisherigen Zwecks fällt das Vermögen des Vereins  zu 

gleichen Teilen an den Landessportbund Hessen e. V. und an die Stadt Gießen, mit der Auflage, die 

freiwerdenden Mittel ausschließlich sportlichen Zwecken zuzuführen. 

§ 14 Inkrafttreten 

Bei der Mitgliederversammlung am 13.06.2018 als nachfolgende neue Satzung beschlossen und tritt mit 

Eintragung in das Vereinsregister in Kraft. 

 



 

 

BEITRAGSORDNUNG DES  

GIESSENER SCHWIMMVEREIN 1923 E.V. 

 

§ 1 Grundsatz 

Diese Beitragsordnung ist nicht Bestandteil der Satzung. Sie regelt die Beitragsverpflichtungen 

der Mitglieder sowie die Gebühren und Umlagen. Sie kann nur von der Mitgliederversammlung des 

Vereins geändert werden. 

 

§ 2 Beschlüsse 

(1) Die Mitgliederversammlung beschließt die Höhe des Beitrags, die Aufnahmegebühr. Der 

Vorstand legt die Gebühren fest. 

(2) Abteilungsspezifische Umlagen werden von den jeweiligen Abteilungsversammlungen 

festgelegt. 

(3) Die festgesetzten Beträge werden zum 1. Januar des folgenden Jahres erhoben, in dem 

der Beschluss gefasst wurde. Durch Beschluss der Mitgliederversammlung kann auch ein 

anderer Termin festgelegt werden. 

 

§ 3 Beiträge 

Beitragsgruppe Höhe des Beitrages pro Halbjahr (Jahr) 

(a) Kinder (bis 14 Jahre) 39 € (78 €) 

(b) Jugendliche (14-21 Jahre)  

42 € (84 €) 
(c) Studenten, Azubis, Menschen mit 

Beeinträchtigung und Rentner 

(d) Erwachsene 55 € (110 €) 

(e) Familien oder Familienähnliche 

Lebensgemeinschaften  

72 € (144 €) 

(f) Ermäßigt aufgrund des finanz-sozialen 

Kontext 

12 € (24 €) 

Aufnahmegebühr für Einzelpersonen 12,50€, bei Familien 25€. 

  

(1) Für die Beitragshöhe ist der am Fälligkeitstag bestehende Mitgliederstatus maßgebend. 

Ermäßigte Beitragsformen der Beitragsklasse (c) müssen beantragt, die Begründung mit 

entsprechenden Unterlagen auf verlangen nachgewiesen werden können. Der Vorstand 

entscheidet über die Einstufung im Rahmen der von der Mitgliederversammlung 

vorgegebenen Beträge. 

(2) Ermäßigte Beitragsformen der Beitragsklasse (f) können beantragt und nach Absprache mit 
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Abteilungsleitunger und Kassenwart genehmigt werden. Die Grundlage der Entscheidung ist 

die finanzielle und soziale Stellung des Mitgliedes und bedarf einer individuellen Prüfung. 

Diese Prüfung beinhaltet nicht eine regelhafte Kontrolle der Lebenssituation des Mitgliedes 

und beruht auf dem Vertrauen zwischen Abteilungsleitung und entsprechendem Mitglied. Die 

Vertraulichkeit der Absprache und Daten ist auf jeden fall zu gewährleisten! Die 

Aufnahmegebühr entfällt in diesem Fall. 

(3) Änderungen der persönlichen Angaben sind schnellstmöglich mitzuteilen, insbesondere bei 

Inanspruchnahme der Beitragsklassen (c). 

(4) Der Mitgliedsbeitrag enthält die Beiträge für die Sportversicherung des Landessportbundes 

Hessen e.V. (lsb h), die Verwaltungsberufsgenossenschaft und die GEMA in Höhe der vom lsb h 

festgelegten Sätze. Außerdem enthalten sind die entsprechenden Beiträge für die jeweiligen 

Fachverbände und den Landessportbund. 

(5) Der Mitgliedsbeitrag wird durch Einzugsermächtigung zum 01.01. und 01.07 oder zum 01.01. 

eines jeden Jahres vom Girokonto abgebucht. 

(6) Mitglieder, die bisher nicht am Abbuchungsverfahren teilnehmen, entrichten ihre Beiträge bis 

spätestens 31.01. eines jeden Jahres auf das Beitragskonto des Vereins. Es ist eine 

Bearbeitungsgebühr von zusätzlich Euro 10 zahlen. 

(7) Im Mahnverfahren werden Mahngebühren von Euro 10 für die 2. Mahnung und Euro 20 für 

die 3. Mahnung erhoben. 

(8) Der Austritt aus dem Verein ist zu jedem Monatsende möglich. Eine Rückerstattung von 

Beiträgen ist nicht möglich. 

(9) Abteilungen können auf Beschluss der Abteilungsversammlung und mit Zustimmung des 

Gesamtvorstandes gesonderte Abteilungsbeiträge zur Deckung von Mehrausgaben erheben. 

Mitglieder sind bei Eintritt in die Abteilung darüber zu informieren. 

 

§ 4 Zusätzliche Gebühren für besondere Leistungen 

(1) Für zusätzliche Sportangebote (Sportkurse, Rehabilitationsprogramme usw.) können 

gesonderte Gebühren erhoben werden, die im Einzelnen festzulegen sind. 

(2) Die Beitrags-, Gebühren und Umlagenerhebung erfolgt durch Datenverarbeitung (EDV). Die 

personengeschützten Daten der Mitglieder werden nach dem Bundesdatengesetz gespeichert. 

 

§ 5 Vereinskonten 

(1) Schwimmen 

Bank: Sparkasse Giessen 
BLZ: 513 50 025 
Konto: 222 005 653 
IBAN: DE 93 5135 0025 0222 0056 53 

 

(2) Tischtennis 

Bank: Sparkasse Giessen 
BLZ: 513 50 025 
Konto: 200 515 390 
IBAN: DE72 5135 0025 0200 5153 90 
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(3) Volleyball 

Bank: Sparkasse Giessen 
BLZ: 513 50 025 
Konto: 227 005 023 
IBAN: DE72 5135 0025 0227 0050 23 

 

(4) Überweisung auf andere Konten sind nicht zulässig und werden nicht als Zahlungen 

anerkannt. 
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JUGENDVEREINBARUNG FÜR DEN GIESSENER SCHWIMMVEREIN 
1923 E.V. 

(1) Die Jugendvertretung führt und verwaltet sich selbständig. Sie ist eine – für alle jungen 

Mitglieder des Vereins offene – Gruppe und sollte im Verein bekannt sein. Zu ihr Zählen die bei 

der Kinder- und Jugendvollversammlung (KJV) gewählten Jugendsprecher/innen der 

Abteilungen sowie der dort abteilungsübergreifend gewählte Jugendwart/in. 

(2) Die Jugendvertretung erhält vom Vereinsvorstand eigene projektbezoge Mittel, die selbst 

verwaltet werden, und rechnet diese ggf. zum Ende jeden Haushaltsjahres mit dem Vorstand 

des Gesamtvereins ab. 

(3) Die Jugendvertretung initiiert und organisiert Vereinsangebote der fachlichen und 

überfachlichen Jugendarbeit, hier können und sollen auch weitere junge Vereinsmitglieder zur 

Mitarbeit angeregt werden.  Die Zusammenarbeit mit anderen Trägern der Jugendarbeit ist bei 

einzelnen Veranstaltungen durchaus erwünscht. 

Die Arbeit in den Gremien der Jugend sollte als Übungsfeld für die Ämter und Gremien des 

Gesamtvereins angesehen, verstanden und begleitet werden. 

(4) Die Jugendvertretung berichtet dem Vorstand regelmäßig über ihre Aktivitäten durch den 

Jugendwart/die Jugendwartin, der/die volles Mitglied des Vorstandes ist. 

a. Die Kinder und Jugendvollversammlung findet immer im Vorfeld der 

Abteilungsversammlungen in einem Abstand von 2 Jahren in den ersten beiden 

Monaten des Jahres statt. 

b. Die Organisation der KJV erfolgt durch die Jugend und wird vom Vorstand begleitet. 

c. Wahlberechtigt sind alle Vereinsmitglieder bis 21 Jahre. 

d. Die Mitglieder der KJV wählen die Jugendvertretung. 

e. Alle Stimmberechtigten Mitglieder der Kinder- und Jugendvollversammlung wählen in 

ihren Abteilungen einen Jugendsprecher/ eine Jugendsprecherin. Dieser 

Jugendsprecher/Diese Jugendsprecherinnen müssen unter 23 Jahren alt sein. 

f. Der Jugendwart/die Jugendwartin wird unter allen stimmberechtigten Mitgliedern der 

KJV gewählt und muss unter 27 Jahren alt sein mindestens jedoch 15 Jahre. 

 

(5) Diese Vereinbarung ist Bestandteil der Satzung des Gießener Schwimmverein 1923 e.V. und 

tritt mit ihr in Kraft. Sie kann jeder Zeit durch eine neue Jugendvereinbarung oder 

Jugendordnung ersetzt werden, wenn sowohl der Vorstand als auch die Kinder- und 

Jugendvollversammlung dem nach den in der Satzung festgeschriebenen Quoten 

(Satzungsänderung) beschließen. 

 

(6) Diese Jugendvereinbarung muss nach dem Wechsel des Jugendwarts oder des Vorsitzenden 

des Vereins oder beider, erneut zur Kenntnis genommen werden. Dies wird durch eine 

erneute Unterschrift bestätigt. 

 

 

(der/die Vorsitzende) (der/die Jugendwart/in) 
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VERHALTENSKODEX FÜR ÜBUNGSLEITER, ÜBUNGSLEITERINNEN 

UND BETREUER NACH §3.7 DER SATZUNG IM GIESSENER 

SCHWIMMVEREIN 

   

Name  Abteilung 

   

Funktion  Datum 

(1) In der Kinder- und Jugendarbeit übernehme ich Verantwortung für das Wohl der mir anvertrauten 

Kinder und Jugendlichen. Dazu gehört der Schutz der Kinder und Jugendlichen vor 

gewaltsamen Übergriffen, vor sexualisierter Gewalt, vor sexuellem Missbrauch, vor 

gesundheitlichen Beeinträchtigungen und vor Diskriminierungen aller Art.  

(2) Kinder- und Jugendarbeit im Sport lebt von der vertrauensvollen Zusammenarbeit untereinander. 

In meiner Rolle als Leitungskraft habe ich eine besondere Autoritäts- und Vertrauensstellung. 

Ich versichere, dass ich dies nicht zum Schaden der mir anvertrauten Kinder und 

Jugendlichen ausnutzen werde. Außerdem versichere ich, dass im Zusammenhang mit einem 

Delikt der Kindeswohlgefährdung gegen mich weder eine Anklage anhängig ist noch eine 

Verurteilung vorliegt. 

(3) Meine Arbeit mit Kindern und Jugendlichen ist von Respekt, Wertschätzung und Vertrauen 

geprägt. Dem persönlichen Empfinden der mir anvertrauten Kinder und Jugendlichen gebe 

ich Vorrang vor meinen persönlichen sportlichen Zielen.  

(4) Ich werde dafür Sorge tragen, dass die Regeln der jeweiligen Sportart eingehalten werden, 

insbesondere übernehme ich eine positive und aktive Vorbildfunktion im Kampf gegen Doping und 

Medikamentenmissbrauch sowie gegen jegliche Art von Leistungsmanipulation.  

(5) Im Sport spielt der direkte, enge Körperkontakt eine große Rolle und ist bei vielen Übungen unab- 

dingbar. Ich nehme die individuellen Grenzempfindungen von Kindern und Jugendlichen 

ernst und achte darauf, dass auch Kinder und Jugendliche untereinander diese Grenzen 

respektieren.  

(6) Ich beziehe gegen sexistisches, diskriminierendes, rassistisches und gewalttätiges verbales 

und nonverbales Verhalten aktiv Stellung. Abwertendes Verhalten wird von mir benannt 

und nicht toleiert; ich interveniere dagegen aktiv.  

(7) Im Konflikt- oder Verdachtsfall ziehe ich professionelle, fachliche Unterstützung und Hilfe hinzu 

und informiere Ansprechpartner bei der Sportjugend Hessen, beim lsb h oder beim Verband. Der 

Schutz der Kinder und Jugendlichen steht dabei an erster Stelle.  

 

 

 

______________________________________________________________ 

Ort, Datum Unterschrift  
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SCHUTZKONZEPT KINDESWOHL 

Der Gießener Schwimmverein 1923 e.V. verpflichtet sich aktiv dem Schutz des Wohles der Ihm 

anvertrauten Kinder und Jugendlichen beizutragen. Demnach sind folgende Präventionspläne 

implementiert und mit allen Übungsleitern besprochen. Darüber hinaus sind sowohl die 

Ansprechpartner als auch die Übungsleiter entsprechend geschult. 

(1) Präventionsplan Extern 

 

 

  

Gewichtige Anhaltspunkte auf Kindeswohlgefährdung 
außerhalb des Vereins 

Dokumentation 

Information der Ansprechperson (Wenn nicht 
erreichbar handelt der ÜL allein!) 

Dokumentation 

Sofortiger 
Schutz 
notwendig 

KEIN sofortiger Schutz notwendig 

Kontakt zu insoweit erfahrener Fachkraft 
(ieF) mit anschließender Einschätzung des 
Gefährdungsrisikos  

Keine Gefährdung Gefährdung 

Gemeinsam mit 
ieF  weitere 
Schritte planen. 
Jugendamt 
einschalten. 

Mitteilung an 
das Jugendamt 
bzw. Polizei 
wenn 
Jugendamt 
nicht erreichbar 

ENDE 

Dokumentation 

Mitteilung an 
Vorsitzenden 
und 
entsprechende
n 
Abteilungsleiter 

Dokumentation 

Dokumentation 
durch ieF 
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(2) Präventionsplan Intern 

 

Gewichtige Anhaltspunkte für 
Kindeswohlgefährdung, Gefährdung durch 
Vereinsmitglieder (Athleten, Trainer, 
Funktionäre) 

Dokumentation 

Information an Ansprechperson* 

Konkrete Angaben/Beobachtungen von 
Übergriffen (WISSEN!!!/Mitteilung durch 
Dritte) 

Unkonkrete Angaben/Beobachtungen 
(VERDACHT) 

Sofortige Trennung zum Schutz der Kinder und 
Jugendlichen  

Melder, Ansprechperson und 1. Vorsitzender schätzen gemeinsam mit 
insoweit erfahrener Fachkraft (ieF) das Gefährdungsrisiko ein sofern diese 
nicht persönlich betroffen sind. 

Gefährdung oder Fehlen von 
Informationen 

Handlungsschritte werden 
gemeinsam geplant. 

Keine Gefährdung 

ENDE 

M
eld

u
n

g an
 A

b
teilu

n
gsleitu

n
g u

n
d

 1. 
V

o
rsitzen

d
en

 so
lan

ge u
n

b
etro

ffen
! 

Dokumentation 

Dokumentation 

Dokumentation 

Dokumentation durch ieF 
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Neues   Erscheinungsbild   für   den   GSV 

 
 
Das  neue  Erscheinungsbild  des  GSV  soll  dazu  dienen,  eine  unverwechselbare  Identität 
des  Vereins  zu  transportieren,  hierbei  eine  gewisse  Eigenständigkeit  der  Abteilungen 
zu  kommunizieren,  ohne  dabei  die  Zugehörigkeit  zum  Gesamtverein  zu  verlieren. 
Erreicht  werden  soll  dies  durch  die  Schaffung  einer  Markenfamilie,  die  für  jede 
Abteilung  ein  eigenes  Logo  bereitstellt.  Gemeinsamer  Nenner  ist  hierbei  der  analoge 
Aufbau aller gestalterischen Aspekte und Strukturen bei geringer Unterscheidung in der 
Farbgebung. 
 
Ergebnis ist ein einheitliches Auftreten mit hohem Wiedererkennungswert, was zugleich 
Spielraum  für  individuelle  und  inhaltliche  Gestaltung  zulässt.  Dieser  Styleguide  soll 
helfen,  die  Einhaltung  des  Corporate  Designs  schnell  und  verbindlich  zu  prüfen  und 
einheitlich in Kommunikationsmitteln anzuwenden. 
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Die   GSV-Farbwelt 

Das   Farbkonzept 
 

Das  Farbkonzept  definiert  die  Auswahl 

bestimmter  Vereinssfarben.  Diese  finden 
sich  konsequent  im  Logo,  bei  den  Texten 
und  den  Gestaltungselementen  wieder. 
Die  definierten  Farben  sind  zentrale 
Bestandteile des Corporate Designs. Durch 
diese erhält das gesamte Erscheinungsbild 
vom GSV die richtige Wirkung. 
 
Bei  der  Verwendung  der  Farbe  als 
gestalterisches  Mittel,  wie  zum  Beispiel 
als  Hintergrundfläche  bei  Tabellenzellen 
oder  Schaubildern,  ist  eine  Rasterung 
des  Farbtons  zu  empfehlen.  Die  beiden 
kleineren  Kreise  entsprechen  50%  bzw. 
25% des jeweiligen Volltons. 
 
Grundsätzlich  sollte  man  sich  auf  diese 
3  Farben  begrenzen.  Es  ist  aber  denkbar, 
weitere  Farben  zu  verwenden  (Stichwort: 
GSV-Sterne-Pass). 

 
 
 

GSV-Vereins-Blau (Key-Colour Gesamtverein) 
 
Euroskala: C=100 M=60 Y=0 K=40 
RGB: noch nicht definiert 
Hex-Code: noch nicht definiert 
 
Das  dunkle  Blau  ist  die  Hausfarbe  des  GSV  und  überwiegt  in  der  Kommunikation,  die  

den 
Gesamtverein betrifft. 
 
 
 

GSV-Abteilungs-Blau (Key-Colour Abteilungen) 
 
Euroskala: C=100 M=30 Y=0 K=0 
RGB: noch nicht definiert 
Hex-Code: noch nicht definiert 
 
Das  helle  Blau  ist  die  Farbe  der  Abteilungen  Schwimmen,  Tischtennis  und  Volleyball  u

nd 
überwiegt in der Kommunikation, wenn nur einzelne Abteilungen betroffen sind. 
 
 
 

Grün (Kontrast-Colour Gesamtverein und Abteilungen) 
 
Euroskala: C=65 M=0 Y=100 K=0 
RGB: 
Hex-Code: 
 
Sparsam  verwendet  entsteht  in  Kombination  mit  den  Blautönen  ein  harmonisches 
Zusammenspiel und ein angenehmes Farbklima, das einen frischen und modernen Eindruck 
vermittelt und in der Gestaltung vielfältig genutzt werden kann. 
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Die   GSV-Farbwelt 

Der   GSV-Farbverlauf 
 

Bei  der  vereinsinternen  und  -externen 

Kommunikation unterscheiden wir 
zwischen zwei Formen: 
 
1. Der GSV tritt als Gesamtverein auf. 
2. Der GSV tritt als einzelne Abteilung auf. 
 
Je nach Ausgangslage wird der 
entsprechende Farbverlauf als 
Gestaltungselement  gewählt.  Er  kann 
großzügig verwendet werden, dabei 
alleine  stehen  oder  als  Hintergrund  für 
Schlüsselbilder  dienen.  Die  dominante 
Farbe  sollte  dabei  immer  zum  Logo 
fließen. 
 
>> siehe Anwendungsbeispiele ab S. 11 

 
 
 

15% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vereins-Farbverlauf (Gesamtverein) 
Das Vereins-Blau dominiert den Farbverlauf. Das Abteilungs-Blau tritt  in der quantitativen Verteilung in den Hintergrund. 
 
 
 
 

15% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Abteilungs-Farbverlauf (Abteilungen) 
Das Abteilungs-Blau dominiert den Farbverlauf. Das dunkle Blau tritt in den Hintergrund. 
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Das   GSV-Logo 

Markenstruktur 
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Das   GSV-Logo 

Aufbau 

 

Die  Standard-Variante  des  GSV-Logos 

besteht aus 3 Elementen: 
 
- Wortmarke „GSV“ (fest) 
- Bildmarke (variabel) 
- Logosubline (variabel) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3x 

 
 
 
 

 
x 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Alle  Elemente  stehen  im  festen  Verhältnis 
zueinander.  Das  Symbol  innerhalb  der 
Bildmarke  wird  der  jeweiligen  Abteilung 
angepasst,  ebenso  wie  die  Logosubline. 
So können theoretisch in der Zukunft auch 
weitere Abteilungen ergänzt werden. 

Die  Mindest-Logogröße  sollte  so  gewählt 
werden,dassdasAußenmaßderBildmarke 
16x16mm  beträgt.  Steht  die  Bildmarke 
allein  als  passiver  Bestandteil,  sollte  die 
Größe  8x8mm  bzw.  50%  der  Größe  des 
aktiven  Logos  betragen.  Die  Größe  ändert 
sich proportional mit den DIN-Formaten. 

Um  das  Logo  herum  sollte  ein  Schutzraum 
eingehalten  werden.  Der  Abstand  des 
Logos  zu  anderen  Marken  oder  zum  Rand 
ist durch die Randstärke (x) der Bildmarke 
definiert und beträgt mindestens 3x. 
 
 
 



 

24 
  

Stand: Juli 18 

 

 

Das   GSV-Logo 

Darstellungsvarianten 

Je  nach  Medium  oder  Format  kann  es 

erforderlich  sein,  von  den  Standard- 
Varianten  des  Logos  abzuweichen.  Es 
ist  darauf  zu  achten,  dass  sich  das  Logo 
deutlich  vom  Hintergrund  absetzt.  Das 
GSV-Logo sollte möglichst immer auf einer 
hellen Fläche abgebildet werden. 
 
Die Abbildung zeigt die möglichen 
Darstellungsvarianten  am  Beispiel  des 
Gesamtverein-Logos.  Die  Darstellung  der 
Abteilungslogos ist dementsprechend. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Standard-Logo A (Querformat) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Standard-Logo B (Hochformat) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Logo kompakt A (Querformat) Logo kompakt B (Hochformat) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Logo Standalone Invers-Logo 

 



 

25 
  

Stand: Juli 18 

 

 

Das   GSV-Logo 

Falsche   Darstellung 
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Typografie 

 

Titel: EDO SZ, 

regular, 

48 Pt (42 Pt) 

 

 

Headline:   Cambria,   bold,   14   Pt   (16,8   Pt) 
 
 

Copy: Cambria, regular, 9 Pt (12 Pt) 
 
 
Querverweise etc.: Cambria, italic, 9 Pt (12 Pt) 
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Anwendungsbeispiele   Flyer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Abteilungs-Flyer (Volleyball) - Abb. auf 80% verkleinert 
 
Die  beispielhafte  Illustration  in  Kombination  mit  dem  Abteilungs-Farbverlauf  und  einer  fiktiven 
Aussage  bilden  das  Schlüsselbild.  Das  Abteilungs-Logo  steht  rechts  oben  auf  einer  weißen 
Fläche,  die  2,5x  so  breit  ist  wie  der  Bereich,  auf  dem  die  Bildmarke  des  Gesamtvereins  als  fester 
Bezugspunkt abgebildet ist. Sie symbolisiert die Zugehörigkeit der Abteilung zum GSV. 
 
 
 

Flyer (Gesamtverein) - Abb. auf 80% verkleinert 

 
Der  hochformatige  Flyer  zeigt,  dass  der  Farbverlauf  auch  ohne  Illustration  angewendet 
werden  kann.  In  dem  kleinen  Bereich,  wo  bei  der  Abteilungskommunikation  die  Bildmarke   

des Gesamtvereins steht, werden nun die Abteilungen mit Ihren jeweiligen Symbolen gefeaturet.
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Anwendungsbeispiele   Briefpapier 
 
 
 
 

 

 
 

GießenerSchwimmverein1923e.V.•Gießen 
SteffenKlein 
Bergstraße27 
35435Wettenberg 
 
 

Neues Logo und Corporate Design für den GSV 
 

13.02.2014 
SehrgeehrterHerrKlein, 
ÜberalldieselbealteLeier.DasLayoutistfertig,derTextlässtaufsichwarten.DamitdasLayoutnun 
nichtnacktimRaumestehtundsichkleinundleervorkommt,springeichein:derBlindtext. 
Genau zu diesem Zwecke erschaffen, immer im Schatten meines großen Bruders »Lorem Ipsum«, 
freueichmichjedesMal,wennSieeinpaarZeilenlesen.Dennesseestpercipi-Seinistwahrgenom- 
men werden. Und weil Sie nun schon die Güte haben, mich ein paar weitere Sätze lang zu begleite

n, 
möchteichdieseGelegenheitnutzen,IhnennichtnuralsLückenfüllerzudienen,sondernaufetwas 
hinzuweisen,dasesebensoverdientwahrgenommenzuwerden:Webstandardsnämlich. 
Sehen Sie, Webstandards sind das Regelwerk, auf dem Webseiten aufbauen. So gibt es Regeln für 
HTML, CSS, JavaScript oder auch XML; Worte, die Sie vielleicht schon einmal von Ihrem Entwickler 
gehört haben. Diese Standards sorgen dafür, dass alle Beteiligten aus einer Webseite den größten 
Nutzen ziehen. Im Gegensatz zu früheren Webseiten müssen wir zum Beispiel nicht mehr zwei 
verschiedene Webseiten für den Internet Explorer und einen anderen Browser programmieren. Es 
reicht eine Seite, die - richtig angelegt - sowohl auf verschiedenen Browsern im Netz funktioniert, 
aberebensogutfürdenAusdruckoderdieDarstellungaufeinemHandygeeignetist.Wohlgemerkt: 
EineSeitefüralleFormate.WasfüreineErleichterung.StandardssparenZeitbeidenEntwicklungs- 
kosten und sorgen dafür, dass sich Webseiten später leichter pflegen lassen. Natürlich nur dann, 
wenn sich alle an diese Standards halten. Das gilt für Browser wie Firefox, Opera, Safari und den 
InternetExplorerebensowiefürdieDarstellunginHandys. 
Und was können Sie für Standards tun? Fordern Sie von Ihren Designern und Programmieren ein- 
fachstandardkonformeWebseiten.IhrBudgetwirdesIhnenaufDauerdanken. 
 
SportlicheGrüße 
 
MichaelSchwesinger 
Stellv.Vorsitzender 

Vereinskontenbeider 
SparkasseGießen 
IBANSchwimmen: 
DE93513500250222005653 
IBANTischtennis: 
DE93513500250200515390 
IBANVolleyball: 
DE93513500250227005023 
www.giessenersv.de 
info@giessenersv.de 
EsschreibtIhnen: 
MichaelSchwesinger 
Stellv.Vorsitzender 
Jahnstraße44 
35394Gießen 
Mobil:0176-24252163 
netschwesi@googlemail.com 

 
 
GießenerSchwimmverein1923e.V.•Gießen 
Abt.Volleyball 
SteffenKlein 
Bergstraße27 
35435Wettenberg 
 
 

Abteilungsversammlung im März 2014 
 

13.02.2014 
SehrgeehrterHerrKlein, 
ÜberalldieselbealteLeier.DasLayoutistfertig,derTextlässtaufsichwarten.DamitdasLayoutnun 
nichtnacktimRaumestehtundsichkleinundleervorkommt,springeichein:derBlindtext. 
Genau zu diesem Zwecke erschaffen, immer im Schatten meines großen Bruders »Lorem Ipsum«, 
freueichmichjedesMal,wennSieeinpaarZeilenlesen.Dennesseestpercipi-Seinistwahrgenom- 
men werden. Und weil Sie nun schon die Güte haben, mich ein paar weitere Sätze lang zu begleiten, 
möchteichdieseGelegenheitnutzen,IhnennichtnuralsLückenfüllerzudienen,sondernaufetwas 
hinzuweisen,dasesebensoverdientwahrgenommenzuwerden:Webstandardsnämlich. 
Sehen Sie, Webstandards sind das Regelwerk, auf dem Webseiten aufbauen. So gibt es Regeln für 
HTML, CSS, JavaScript oder auch XML; Worte, die Sie vielleicht schon einmal von Ihrem Entwickler 
gehört haben. Diese Standards sorgen dafür, dass alle Beteiligten aus einer Webseite den größten 
Nutzen ziehen. Im Gegensatz zu früheren Webseiten müssen wir zum Beispiel nicht mehr zwei 
verschiedene Webseiten für den Internet Explorer und einen anderen Browser programmieren. Es 
reicht eine Seite, die - richtig angelegt - sowohl auf verschiedenen Browsern im Netz funktioniert, 
aberebensogutfürdenAusdruckoderdieDarstellungaufeinemHandygeeignetist.Wohlgemerkt: 
EineSeitefüralleFormate.WasfüreineErleichterung.StandardssparenZeitbeidenEntwicklungs- 
kosten und sorgen dafür, dass sich Webseiten später leichter pflegen lassen. Natürlich nur dann, 
wenn sich alle an diese Standards halten. Das gilt für Browser wie Firefox, Opera, Safari und den 
InternetExplorerebensowiefürdieDarstellunginHandys. 
Und was können Sie für Standards tun? Fordern Sie von Ihren Designern und Programmieren ein- 
fachstandardkonformeWebseiten.IhrBudgetwirdesIhnenaufDauerdanken. 
 
SportlicheGrüße 
 
DanielaKoch 
AbteilungsleitungVolleyball 

Abteilungskontobeider 
SparkasseGießen 
IBANVolleyball: 
DE93513500250227005023 
www.giessenersv.de 
info@giessenersv.de 
EsschreibtIhnen: 
DanielaKoch 
AbteilungsleitungVolleyball 
Musterstraße1 
35581Wetzlar-Münchholzhausen 
Mobil:0123-45678910 
mail@giessenersv.de 
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Kontaktadressen   und   Ansprechpartner 

 
 
 
 
 
Gießener Schwimmverein 1923 e.V. 
 

Michael Schwesinger 
1. Vorsitzender 
Jahnstr. 44 
35394 Gießen 
Tel.:  +49 176 24252163 
Mail:  netschwesi@gmail.com 

netschwesi@aim.com 
michael.schwesinger@icloud.com 

EUROBIZ Kommunikationsagentur 
 

Steffen Klein 
Bergstraße 27 
35435 Wettenberg 
Tel.:  +49 6406 7070123 
Mob.:  +49 177 8604906 
Mail:  klein@eurobiz.de 
Web:  www.eurobiz.d
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